
Anlage A zur V/0122/2022
Kurzüberblick

Der Entwurf des Bebauungsplans Nr. 575 soll öffentlich ausgelegt werden.

Ziele/Teilziele/Zielerreichung

Das Ziel des Bebauungsplans ist es, einen städtebaulichen Rahmen zu schaffen, der dem Gebiet
langfristig eine harmonische gebietsverträgliche Entwicklung ermöglicht. Auch im Sinne des
sparsamen Umgangs mit Grund und Boden wird mit dieser Bebauungsplanänderung eine
städtebauliche Dichte zugelassen, die etwas höher als die ursprüngliche Bebauung der 1960er
Jahre war. Mit den Regulierungsmechanismen der Festsetzungen soll aber sichergestellt werden,
dass die Nachverdichtungsprozesse nicht zu einer Überformung des Gebietscharakters, einer
Überlastung der Erschließungssysteme und auch nicht zu einem unangemessenen Verlust an
Wohnqualität führen.

Finanzierung

Durch die Offenlegung des Entwurfs des Bebauungsplans entstehen der Stadt Münster keine
Kosten.

Pflichtigkeitsgrad

Die Maßnahme/Leistung ist x vollständig
pflichtig

überwiegend
pflichtig

überwiegend
freiwillig

vollständig
freiwillig

Rechtliche Grundlage ist § 1 Absatz 3 Satz 1 BauGB.

Unmittelbare, grundsätzliche Relevanz für Querschnittsthemen
(Demographie, Gleichstellung, Inklusion, Klimaschutz, Migration)

Auswirkungen der Planungen auf die umweltrelevanten Schutzgüter sind aufgrund der bereits im
Bestand vorhandenen mäßig dichten Bebauung als geringfügig zu betrachten. Vielmehr begegnet
die Planung der – aufgrund der seit Jahren stattfindenden unstrukturierten Verdichtung –
drohenden Überformung des Gebietscharakters und der zunehmenden Versiegelung.


